
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Hinweise zur Teilnahmeregistrierung für den 

„Wissenschaftskongress Ingolstadt 2022“ von der „Ingolstadt Tourismus und Kongress GmbH“ 

(AGB) 

 

§ 1 Geltungsbereich der AGB 

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die Nutzung der Online-

Anmeldung für den Wissenschaftskongress Ingolstadt 2022 (Veranstaltung). Veranstalter ist die 

Ingolstadt Tourismus und Kongress GmbH. 

 

§ 2 Anmeldung und Anmeldebestätigung 

2.1.  Bezugswege 

Tickets für die Veranstaltung sind grundsätzlich nur unter www.wissenschaftskongress-in.de zu 

beziehen. Tickets, die auf andere Weise bezogen werden oder die von Dritten zum Verkauf 

angeboten werden, vermitteln kein Besuchsrecht der Veranstaltung. Tickets müssen vor Besuch des 

Kongresses erworben und bezahlt werden. Der Erwerb oder die Bezahlung der Tickets am Ort der 

Veranstaltung ist nicht möglich. Der Kunde muss zum Zeit-punkt der Ticketbestellung volljährig sein. 

2.2.  Online-Buchung von Tickets 

Mit Anmeldung zur Veranstaltung schließt der Kunde mit dem Veranstalter einen verbindlichen 

Vertrag über den Erwerb von Tickets, welche ihn zur Teilnahme an der Veranstaltung berechtigen. 

Die Anmeldung wird durch Auslösung der Bestellung eines Tickets mit dem auf der Internet-Präsenz 

des Veranstalters dafür vorgesehenen Online-Befehl zwischen dem Kunden und dem Veranstalter 

verbindlich. Nach Absendung der Online-Anmeldung erhält der Kunde per E-Mail eine Bestätigung 

über die erfolgreiche Anmeldung zur Veranstaltung und der Buchung von Ticktes, die elektronisch 

erzeugt wird. Diese E-Mail enthält die gebuchten Tickets. Der Kunde kann die Tickets selbst 

ausdrucken oder in digitaler Form bei Besuch der Veranstaltung vorlegen (print@home/mobile-

Ticket). 

Am Ende der Anmeldung besteht für den Kunden die Möglichkeit, ein Anmeldeprotokoll des 

Anmeldevorgangs auszudrucken. 

2.3. Zahlungsmodalitäten 

Die Preise für Tickets sind auf der genannten Webseite ersichtlich. Maßgeblich sind die zum 

Zeitpunkt der Bestellung auf der Webseite angegebenen Preise. Der Kaufpreis ist unverzüglich nach 

Vertragsschluss zur Zahlung fällig. Der Kunde gibt im Rahmen der Online-Anmeldung die von ihm 

gewünschte Zahlungsweise an. Akzeptierte Zahlungsmethoden sind dabei Zahlung auf Rechnung, 

Kreditkarte und PayPal. 

2.4. Rechnungsstellung 

Dem Kunden wird die Rechnung elektronisch an die von ihm bei der Online-Anmeldung angegebenen 

E-Mail-Adresse übermittelt. 

2.5. Frühbucherrabatt 

Die Tickets können bis Ende der Frühbucherfrist am 31.03.2022 mit einem Frühbucherrabatt 

erworben werden. Der Frühbucherrabatt gilt dann, wenn die Registrierung bis zum Ende der 

Frühbucherfrist beim Veranstalter eingegangen ist. 

 

 



§ 3 Stornierung 

3.1.  Stornierung durch den Veranstalter 

Sollte die Zahlung aus vom Kunden zu vertretenden Gründen nicht erfolgreich durchgeführt werden 

(z.B. keine ausreihende Kreditkarten- oder Kontodeckung, eine Überweisung umfasst nicht den 

vollständigen Bestellbetrag, Rückbuchung), ist der Veranstalter berechtigt, die Bestellung ersatzlos zu 

streichen. Entstandene Mehrkosten sind vom Kunden zu erstatten. Die Geltendmachung von 

weitergehenden Schadensersatzansprüchen bleibt dem Veranstalter ausdrücklich vorbehalten. 

3.2.  Stornierung durch den Kunden 

Die kostenlose Stornierung von Tickets durch den Kunden ist nur bis zum 30.04.2022 möglich. Bei 

Stornierung bis zum 30.04.2022 (Posteingang) wird kein Kostenbeitrag erhoben. In diesem Fall wird 

der auf die stornierte Leistung entfallende Rechnungsbetrag in voller Höhe zurückerstattet. Bei einer 

Stornierung nach vorgenannter Frist oder bei Nichtteilnahme an der Veranstaltung trotz 

verbindlicher Anmeldung ist der volle Rechnungsbetrag fällig. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist 

ist der Eingang der Stornierung beim Veranstalter unter wissenschaftskongress-

ingolstadt@tenandone.com. Den Nachweis für die fristgerechte Stornierung hat der Kunde zu 

erbringen. Eine Stornierung einzelner Leistungen des Angebots ist nicht möglich. 

 

§ 4 Änderungen an der Veranstaltung 

4.1.  Zeitliche oder räumliche Verlegung der Veranstaltung/inhaltliche Änderungen 

Der Veranstalter behält sich vor, Veranstaltungen oder Teile davon zeitlich oder räumlich zu 

verlegen. Hierzu zählt auch die Absage einzelner Programmpunkte. Bei einer zeitlichen und/oder 

örtlichen Verlegung der Veranstaltung behalten die Tickets ihre Gültigkeit. Schadenersatzansprüche 

hieraus sind ausgeschlossen. Der Veranstalter verpflichtet sich, unmittelbar nach Kenntnis 

notwendiger Ver-änderungen den Teilnehmer hiervon zu unterrichten. Kann oder möchte der Kunde 

bei Verlegung die Veranstaltung nicht besuchen, kann er in diesem Fall von seinem ursprünglichen 

Ticketkauf zurücktreten. Der Rücktritt durch den Kunden ist in Textform gegenüber dem Veranstalter 

unter wissenschaftskongress-ingolstadt@tenandone.com zu erklären. Der betroffene Kunde erhält 

bei Rücktritt gegen Vorlage des Tickets bzw. Übersendung des Tickets an den Veranstalter auf eigene 

Rechnung den entrichteten Ticketpreis erstattet. 

4.2. Absage der Veranstaltung 

Bei ersatzloser Absage der Veranstaltung ist sowohl der Veranstalter als auch der Kunde berechtigt, 

vom Vertrag über den Erwerb eines oder mehrerer Tickets für die Veranstaltung zurückzutreten. Der 

Rücktritt durch den Kunden ist in Textform gegenüber dem Veranstalter unter 

wissenschaftskongress-ingolstadt@tenandone.com zu erklären. Der betroffene Kunde erhält bei 

Rücktritt gegen Vorlage des Tickets bzw. Übersendung des Tickets an den Veranstalter auf eigene 

Rechnung den entrichteten Ticketpreis erstattet. 

4.3.  Höhere Gewalt, Veranstaltungsabsage 

Ist der Veranstalter infolge höherer Gewalt oder aus anderen von ihm nicht zu vertretenden Gründen 

genötigt, einen oder mehrere Veranstaltungsbereiche vorübergehend oder auch für längere Dauer zu 

räumen oder die Veranstaltung zu verschieben oder zu verkürzen, so erwachsen dem Kunden hieraus 

weder Rücktritts-, Kündigungs- bzw. Minderungsrechte noch irgendwelche Ansprüche, insbesondere 

Schadensersatzansprüche gegen den Veranstalter. Gleiches gilt, wenn der Kunde infolge höherer 

Gewalt oder aus anderen von dem Veranstalter nicht zu vertretenden Gründen an der Veranstaltung 

nicht teilnehmen kann. 



 

§ 5 Besondere Regelungen hinsichtlich der COVID-19 Pandemie 

5.1.  FFP-2 Maske 

Der Veranstalter ist berechtigt, vom Kunden gemäß den zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden 

behördlichen Anordnungen bzw. gesetzlichen Vorschriften zu verlangen, dass er im gesamten 

Veranstaltungsbereich eine FFP-2 Maske trägt. 

5.2.  Erfassung der Kontaktdaten 

Der Veranstalter ist berechtigt, die Besucher, die den Veranstaltungsbereich betreten, gemäß den 

zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden behördlichen Anordnungen bzw. gesetzlichen Vorschriften 

zu registrieren, um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-

19-Falles unter Besuchern zu ermöglichen. 

5.3.  Ausschluss von der Veranstaltung 

Vom Besuch der Veranstaltung ausgeschlossen sind 

• Personen mit Kontakt zu COVID-19 Fällen innerhalb der letzten 14 Tage 

• Personen mit akuten, unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen  

               jedweder Schwere 

• unter Quarantäne stehende Personen 

Der Veranstalter ist berechtigt, einem Kunden den Besuch der Veranstaltung nur dann zu gestatten, 

wenn der Kunde gemäß den zum Veranstaltungszeit-punkt geltenden behördlichen Anordnungen 

bzw. gesetzlichen Vorschriften entsprechende Nachweise über ein negatives Ergebnis eines COVID-

19-Tests, eine vollständige Impfung gegen COVID-19 bzw. das Vorliegen einer vorherigen Infektion 

mit dem Coronavirus SARS -CoV-2 vorlegt. 

Kunden, die aus den vorliegenden Gründen vom Besuch der Veranstaltung ausgeschlossen sind, 

bleiben zur Zahlung des Ticketentgelts verpflichtet und haben deshalb keinen Anspruch auf 

Erstattung des gezahlten Ticketentgelts. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

5.4.  Sonstige Einschränkungen 

Um die Einhaltung gesetzlich der behördlich vorgeschriebener Schutz- und Hygienemaßnahmen zu 

gewährleisten, ist der Veranstalter berechtigt, die Anzahl der Personen im gesamten 

Veranstaltungsbereich oder in Teilen davon zu beschränken. Der Veranstalter kann deshalb Kunden 

den Zutritt zum gesamten Veranstaltungsbereich oder zu Teilen davon zeitweilig verwehren. Wenn 

ein Kunde, der an einem Veranstaltungstag das Veranstaltungsgelände betritt, um die Veranstaltung 

zu besuchen, an diesem Tag wegen vorgenannter Beschränkungen nicht zumindest einen Teil eines 

Veranstaltungsbereichs besuchen darf, kann der Kunde die Erstattung des gesamten Ticketentgelts 

verlangen. Weiter-gehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

 

§ 6 Datenschutz 

Für den Veranstalter ist die Einhaltung der jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen eine 

Selbstverständlichkeit. Der Veranstalter nutzt die Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, 

insbesondere nach den Vorschriften der EU DSGVO. Sämtliche vom Kunden übermittelten 

personenbezogenen Daten werden vom Veranstalter unter Einhaltung der anwendbaren Daten-

schutzbestimmungen erhoben, verarbeitet und genutzt. Insoweit wird auf die unter 

www.wissenschaftskongress-in.de/fileadmin/itk/pdf/Datenschutzerklaerung.pdf abrufbare 

Datenschutzerklärung des Veranstalters verwiesen. 

www.wissenschaftskongress-in.de/fileadmin/itk/pdf/Datenschutzerklaerung.pdf


 

§ 7 Kontakt 

Rückfragen und sämtliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Veranstaltung können an die 

folgenden Kontaktmöglichkeiten gerichtet werden: 

ten&one Eventagentur GmbH 

Meyerbeestraße 12 

81247 München 

wissenschaftskongress-ingolstadt@tenandone.com 

 

§ 8 Rechtswahl, Gerichtsstand, Erfüllungsort 

8.1.  Rechtswahl 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Veranstalter und dem Kunden gilt ausschließlich 

deutsches Recht, auch wenn der Kunde seinen Wohn- oder Firmensitz im Ausland hat. Die Geltung 

des einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen. 

8.2.  Gerichtsstand 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der 

Geschäftsbeziehung ist der Geschäftssitz des Veranstalters, wenn der Kunde Vollkaufmann, eine 

juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder wenn 

er im Inland keinen Gerichtsstand hat. Der Veranstalter ist berechtigt, auch am allgemeinen Gerichts-

stand des Kunden zu klagen. 

8.3.  Erfüllungsort 

Für Lieferung, Leistung und Zahlung ist alleiniger Erfüllungsort München. 

 

§ 9 Schlussklausel 

Sollten einzelne Klauseln dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam, undurchführbar oder nicht 

durchsetzbar sein, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. der übrigen Teile solcher 

Klauseln nicht. Eine unwirksame Regelung haben die Parteien durch eine solche Regelung zu 

ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt. 

Entsprechendes gilt auch für eine Lücke dieser AGB. 


